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Sanierungsfahrpläne auf verschiedenen Ebenen 



Peter Mellwig: 5 27.04.2015 

Die Ausgangslage in Baden-Württemberg 

Das EWärmeG formuliert eine Nutzungspflicht für Bestandsgebäude  
(10 % EE-Anteil bei Kesseltausch). 
 

Das EWärmeG wurde novelliert. 

 Erhöhung der Nutzungspflicht auf 15 %. 

 Erweiterung des Spektrums der Ersatzmaßnahmen 

 Biomethan und Bioöl sind weiterhin als Pflichterfüllung zugelassen. 

 

Der Sanierungsfahrplan wird als Teilerfüllung mit 5 %-Punkten anerkannt. 
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Frage an Kunden, die eine neue Heizung mit erneuerbaren 

Energien in einem unsanierten Gebäude eingebaut haben: 

 
Haben Sie sich eine Sanierungsstrategie 
überlegt? 

IFEU, dena, TU Darmstadt, ecofys, „100 % EE im Gebäudebestand?“ 
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Haben Sie sich für Ihr Gebäude eine „Sanierungsstrategie“ überlegt?
(eine sinnvolle Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen, die Sie nacheinander 

realisieren)
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Warum ein gebäudeindividueller 
Sanierungsfahrplan? 

Die Gebäude-Ziele sind 

ambitioniert. 

Bis 2020:  

Wärmebedarf um 20 % senken 

Bis 2050: 

Primärenergiebedarf um 80 % senken. 

„Nahezu klimaneutraler 

Gebäudebestand“ 

Es wird vielfach schrittweise 

saniert. 

1.Wir müssen jede Sanierungschance 

nutzen.  

2.Es gilt das „So gut wie möglich“-

Prinzip. 

3. Sanierungsberatungen müssen die 

schrittweise Sanierung 

einbeziehen. 

 

❶ ❷ 
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Warum ein gebäudeindividueller 
Sanierungsfahrplan? 

Schrittweise Sanierungen 

müssen das Langfristziel 

mitdenken. 

Der Sanierungskontext ist 

wichtig. 

4. Bei der Beratung ist auf Anschlussfragen, 

Komponentenqualität etc. besonders zu 

achten. 

5. Empfehlungen für adäquate 

Maßnahmenbündel und -reihenfolge sind 

wichtig. 

6. Sanierungsberatungen sollten in der 

Fahrplangestaltung von der Situation 

der Eigentümer ausgehen: auch 

erste (ggf. nur niederschwellige) 

Schritte einarbeiten. 

 

❸ ❹ 
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Geringer Anteil sehr ambitionierter Niveaus, aber 

Sehr hoher Anteil (ambitionierter) Einzelmaßnahmen 

Gebäudebestand:  Wirklichkeit 
 
Förderung Energieeffizient Sanieren nach geförderten WE 

Pehnt, Bürger 2012 
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Philosophie des Sanierungsfahrplans 

Der Sanierungsfahrplan 

 führt das Denken vom Ziel her und für das gesamte Gebäude ein 
(Langfristigkeit), 

 prüft, ob die Maßnahmen mit den langfristigen Erfordernissen 
übereinstimmen (Zielkompatibilität), 

 reizt eine möglichst ganzheitliche Sanierung des Gebäudes an 
(Anreizwirkung), 

 nimmt  als Ausgangspunkt das konkrete Objekt und die Situation seiner 
Nutzer (Sanierungskontext), 

 führt eine Sanierung in sinnvollen Schritten und mit Beachtung der 
Folgeschritte herbei (Reihenfolge/Zeitplan) und  

 weist auch auf kurzfristig und niederschwellig Machbares hin. 



Peter Mellwig: 12 27.04.2015 

Philosophie des Sanierungsfahrplans 

Der Sanierungsfahrplan 

 kommuniziert den Eigentümern das Gebäudeziel 
 

 vermeidet technische Anschlussfehler bei schrittweiser Sanierung 
 

 muss von den Beratungsempfängern verstanden und nachgefragt werden 
 

 darf die Aussteller nicht überfordern 
 

 muss für die Aussteller auskömmlich sein (Förderzuschuss) 
 

 Ersetzt nicht die Ausführungsplanung der einzelnen Stufen 
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Das SFP-Team 



Peter Mellwig: 15 27.04.2015 

Unser erster Entwurf 
Seite 1: Motivation 

 Ziel: Motivation  zu Sanierung und zu 
langfristiger Perspektive auf das 
Gebäude 
 

 Kontextabhängige Motivation, welchen 
Mehrfachnutzen der Sanierung es gibt 
(hier werden vorgefertigte Textblöcke 
zum Anklicken angeboten) 
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Unser erster Entwurf 
Seite 2: Ist-Zustand 

 Ziel: Information über den Ist-Zustand 
des Gebäudes und die zu erwartenden 
Energiepreisentwicklungen 

 

 Bewertung des Gebäudes (Bedarf) 

 Endenergie nach EnEV („Pflicht“) 

 Gebäude: Erzeugernutzwärmeabgabe qoutg 

 Wärmeerzeuger: qP - qoutg 
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Unser erster Entwurf: 
S. 3 Fahrplanübersicht 

Ziel: Kompakte Info über 

 Sanierungsschritte,  

 Kosten und energiebedingte 
Mehrkosten, 

 Förderung 

 und richtigen Zeitpunkt 
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Unser erster Entwurf: 
S. 3 Fahrplanübersicht 

Ziel: Kompakte Info über 
Sanierungsschritte,  
Kosten und Förderung, 
Einsparung  
und richtigen Zeitpunkt 

Nicht für jeden Schritt 
wirtschaftl. Bewertung wegen 
abnehmendem Grenznutzen und 
Abhängigkeit von Reihenfolge 
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Unser erster Entwurf: 
S. 3 Fahrplanübersicht 
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Abhängigkeit von Reihenfolge 
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Unser erster Entwurf: 
S. 3 Fahrplanübersicht 

Ziel: Kompakte Info über 
Sanierungsschritte,  
Kosten und Förderung, 
Einsparung  
und richtigen Zeitpunkt 

Nicht für jeden Schritt 
wirtschaftl. Bewertung wegen 
abnehmendem Grenznutzen und 
Abhängigkeit von Reihenfolge 
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Unser erster Entwurf 
Seite 4/5 Detailinfos 

Ziel: Detaillierte Info, 
inklusive 
Kleinmaßnahmen 
und 
Niederschwelliges 

 

Was ist zu beachten, 
wenn ich 
schrittweise saniere? 
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Wenn ein Dach gedämmt wird…. 

 Dachüberstand auf Wärmedämmverbundsystem 

vorbereiten 

 Fallrohranschlüsse auf Wärmedämmung 

vorbereiten 

 Wärmeerzeuger und Heizkreistemperaturen 

anpassen 

 Die Frisch- und Fortluftdurchlässe für spätere 

Lüftungsanlage  

 Dichtheit im Dachraum auf kontrollierte 

Wohnraumlüftung vorbereiten  

 Rohrleitungsdurchführungen für spätere 

thermische Solaranlage 

 … 

 

 

 

 

…. 

 

…. gleichzeitiger Austausch von Fenstern mit 

Außenwanddämmung …. 
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Unser erster Entwurf 
Seite 6: Erläuterungen 
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Herausforderungen des Sanierungsfahrplans 

 Langfristhorizont führt zu neuen methodischen Fragen. 
 zeitliche Entwicklungen technischer Determinanten 

Welches sind robuste technische Empfehlungen? 
 

 zeitliche Entwicklungen immobilienökonomischer Determinanten 
Energiepreise, Bewertung und Lage der Immobilie, die 
Nutzeranforderungen 
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Herausforderungen des Sanierungsfahrplans 

 Langfristhorizont führt zu neuen methodischen Fragen. 
 Wirtschaftlichkeitsbewertung 

Immer nur auf Basis des heutigen Wissens 
 

 Wirtschaftlichkeitsbewertung 
Nicht für alle Sanierungsschritte 

 

 Wirtschaftlichkeitsbewertung 
Auf Bedarfs- oder Verbrauchsbasis? 
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Herausforderungen des Sanierungsfahrplans 

 Berücksichtigung der Lebenssituation der Bauherren. 
 Wollen die Bauherren das Gebäude langfristig bewohnen? Soll es ggf. im 

Alter genutzt werden (anderes Temperaturempfinden, andere 
Verbrauchsgewohnheiten). Weitere Anforderungen, z.B. Barrierefreiheit? 
 

 Soll das Gebäude den erwachsenen Kindern und Enkeln übergeben 
werden?  
 

 Soll das Gebäude verkauft werden? Sind Maßnahmen zu treffen, um die 
Marktchancen zu verbessern? 
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Herausforderungen des Sanierungsfahrplans 

 Berücksichtigung der Lebenssituation der Bauherren. 
 Ist eine Nutzungsänderung geplant? Sind Veränderungen der Wohnfläche 

(Anbau, Ausbau, Teilabriss) geplant? 
 

 Wird zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gewisse Geldsumme zur 
Verfügung stehen (Auszahlung der Lebensversicherung, Bausparvertrag)?  
 

 Wird es absehbare Veränderungen geben, wie Renteneintritt, Ende eines 
Hypothekendarlehens? 

 



Peter Mellwig: 29 27.04.2015 

Zusammenfassung 

 SFP = kompakte Darstellung des Wesentlichen 

 Fahrplan = schon heute an morgen denken 

 Hilfestellung für Energieberater 
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Anforderungen an die Aussteller – Qualifikation 
Wohngebäude 

 Voraussetzung nach § 21 EnEV liegt vor 

 Weiterbildungsmaßnahme nach Anlage 1 innerhalb der letzte zwei 

Jahre  

 Liegt der Abschluss länger als zwei Jahre zurück, ist mindestens eine 

der nachfolgenden Anforderungen zu erfüllen und nachzuweisen: 

 Durchführung und Dokumentation einer Energieberatung, die den 

Anforderungen dieser Richtlinie entspricht und deren Abschluss nicht 

länger als zwei Jahre zurückliegt. 

 Nachweis von Fortbildungen in den in Anlage 1 genannten 

Themenbereichen, deren Umfang mindestens 16 Unterrichtseinheiten 

beträgt. Die Fortbildungen dürfen nicht länger als zwei Jahre 

zurückliegen. 


